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Sektionsmitteilungen

Sektion Zürich

Mitteilung des Strassenverkehrsamtes
des Kantons Zürich

Die Fahrzeug- und Führerausweise für
Motorfahrzeuge müssen alljährlich in den Monaten

Dezember und Januar erneuert werden.
Alle Fahrzeughalter erhalten von uns im Laufe
des Monats November ein Steuerformular, auf
dem der Betrag für die Verkehrsgebühr und
der Zahlungstermin vermerkt sind. Wir möchten

jedoch nicht unterlassen, Sie auf die
Möglichkeit aufmerksam zu machen, dass die

Erneuerung der Fahrzeug- und Führerausweise
schon heute für das nächste Jahr an unserem
Schalter gegen Bezahlung der Gebühren
vornehmen können.

Um Ihnen und uns Unannehmlichkeiten zu

ersparen, ersuchen wir Sie, besonders zu
beachten:

1. Mit der Postcheckeinzahlung auf den ge¬

nannten Termin sind gleichzeitig alle zu
erneuernden Ausweise einzusenden.

2. Wer seine Ausweise auf einen bestimmten

Zeitpunkt, z. B. für eine Auslandreise
unbedingt braucht, wird dringend gebeten,
die Erneuerung an unserem Schalter
vornehmen zu lassen und dort die Gebühr bar

zu bezahlen.

3. Kontrollschilder für Fahrzeuge, die auf
Ende des Jahres aus dem Verkehr genommen

werden, sind spätestens bis Montag,
den 5. Januar 1 959, sauber gereinigt, ohne

Rahmen beim Strassenverkehrsamt zu
deponieren, ansonst die Verkehrsgebühr fällig

wird. Der Fahrzeugausweis ist nicht
abzugeben.

4. Für Fahrzeuge, die auf Jahresende aus
dem Verkehr zurückgezogen werden, muss
die Verkehrsgebühr erst bei der
Wiedereinlösung bezahlt werden.

Die Entrichtung der Motorfahrzeuggebühr
für das volle Kalenderjahr in einem Betrage
enthebt den Motorfahrzeughalter von
überflüssigen Umtrieben und bringt auch der
Verwaltung eine spürbare Entlastung. Wir erlauben

uns, auf den Regierungsratsbeschluss vom
1. Oktober 1953 hinzuweisen, nach welchem
für jede Zahlung der Verkehrsgebühren, die
nicht den vollen Jahresbetrag umfasst, eine

Zuschlagsgebühr von Fr. 2.— zu entrichten
ist. Verkehrsgebühren im Jahresbetrage bis

und mit Fr. 40.— sind für das ganze
Kalenderjahr, bzw. für den Rest des angebrochenen
Kalenderjahres in einem Betrage zu entrichten.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

Wenn Sie Zuckerrübenkraut oder Mais silieren, dann nur mit der
Boetzel Mehrzweckschneidemaschine
Sie ist die leistungsfähigste (8000 kg in der Stunde) und
von solidester Konstruktion
Im Winter können Sie, dank dem verstellbaren Rost,
Rüben, Kartoffeln usw. in jeder gewünschten Feinheit
mahlen. - Vom IMA geprüft - =0= Patent
Verlangen Sie unverbindlich Prospekt oder Vorführung durch den
Hersteller W. Boetzel Landmaschinenbau oima-stand 1327

Diessenhofen /TG Tel.(053)6 63 88 im Freien
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